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Am 25. Juni konnten wir dem Bundesrat den 
TARDOC mit einem gemeinsamen Konzept zur 
kostenneutralen Einführung nachreichen.

TARDOC 1.1 liegt für die Genehmigung 
durch den Bundesrat bereit.

Vor einem Jahr hat die FMH zusammen mit dem Tarif-
partner curafutura die neue ambulante Tarifstruktur 
TARDOC beim Bundesrat zur Genehmigung einge-
reicht. Über drei Jahre haben die Tarifpartner FMH, 
curafutura und MTK die Tarifstruktur erarbeitet. Auch 
H+ war während eines Grossteils der Verhandlungen 
beteiligt, trat dann aber aus der Partnerschaft aus.
Seither ist einiges geschehen. Im November 2019 fand 
ein erstes Treffen der einreichenden Tarifpartner mit 
dem BAG statt. Im Dezember gab es ein weiteres Tref-
fen, bei dem auch die Tarifpartner H+ und santésuisse 
dabei waren, welche die Tarifstruktur TARDOC nicht 
mit eingereicht haben. Zwischen Januar und März 
2020 fanden im Rahmen der inhaltlichen Prüfung des 
TARDOC beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) drei 
intensive und zielführende Workshops mit den einrei-
chenden Tarifpartnern statt.

Gleichzeitig teilten das BAG und der Bundesrat Anfang 
Jahr den Tarifpartnern mit, dass die Tarifstruktur aus 
Sicht des BAG aus formalen Gründen nicht genehmi-
gungsfähig sei. Im Vordergrund standen zwei Haupt-
gründe: erstens das Fehlen der Mehrheit bei den 
Versicherern, zweitens die Einreichung von zwei un-
terschiedlichen Konzepten zur Umsetzung der kos-
tenneutralen Einführung der neuen Tarifstruktur.
Die FMH hat sich daraufhin mit den Tarifpartnern 
erneut an die Arbeit gemacht, um diese Vorgaben 
des BAG und des Bundesrates zu erfüllen. Dies unter 
Berücksichtigung der kostenneutralen Einführung des 
neuen Tarifs, dem sowohl die Delegiertenversamm-
lung der FMH als auch die Ärztekammer im Frühling 
2019 zugestimmt hatten. Eine fixe Normierung der 
Taxpunkte innerhalb der Tarifstruktur war dabei aber 
keine Option für die FMH. Dies schon deshalb nicht, 
weil die Delegiertenversammlung der FMH wie auch 
die Ärztekammer eine fixe Taxpunkt-Normierung bei 

Einführung des Tarifs abgelehnt haben. Ausserdem 
verletzt eine fixe Normierung der Taxpunkte die ge-
setzliche Vorgabe von KVG Art. 43, Abs. 4.
Deshalb entwickelte man eine Lösung mit einem vari-
ablen «External Factor», um sicherzustellen, dass das 
Taxpunktvolumen des TARDOC bei Tarifeinführung 
demjenigen des TARMED entspricht. Zur Einhaltung 
des KVV Art. 59c, Abs. 1c (keine Mehrkosten durch 
Tarifmodellwechsel) wird das aus der Transkription 
resultierende 14% höhere TARDOC-Taxpunktvolumen 
bei Einführung der neuen Tarifstruktur mit dem varia
blen External Factor multipliziert. Es wird demnach 
keine Kürzung um 14% zum heutigen TARMED-
Taxpunktvolumen geben, sondern das höhere Tax-
punkt-volumen des TARDOC wird bei Einführung des 
Tarifs auf das Taxpunktvolumen des TARMED egali-
siert. In der Monitoringphase bei der Einführung des 
Tarifs kann der External Factor bei Bedarf angepasst 
werden.
Nach schwierigen, aber erneut konstruktiven Verhan
dlungen mit curafutura und der Genehmigung des 
gemeinsamen Konzepts für eine kostenneutrale 
Einführung der neuen Tarifstruktur durch die Dele-
giertenversammlung der FMH ist es schliesslich gelun-
gen, dem Bundesrat am 25. Juni 2020 eine gemeinsame 
Tarifstruktur ohne fixe Normierung der Taxpunkte 
und ein gemeinsames Konzept zur kostenneutralen 
Einführung der neuen TARDOC-Tarifstruktur nach

zureichen. Nach dem Beitritt der SWICA im Mai 2020 
zum TARDOC sind alle Vorgaben des BAG und des 
Bundesrates zur Genehmigung des TARDOC erfüllt.
Damit liegt nun erstmals seit 2004 wieder eine geset-
zeskonforme, sachgerechte und betriebswirtschaftlich 
bemessene Einzelleistungstarifstruktur vor, welche 
den gesetzlichen Anforderungen gerecht wird und alle 
Auflagen des Bundesrates erfüllt. TARDOC 1.1 liegt zur 
Genehmigung durch den Bundesrat bereit!
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